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GerHarT – die Theaterzeitung des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau // #48 November 2017

MUSIKTHEATER SCHAUSPIEL TANZ KONZERT

FÜR SIE
IM INNNENTEIL

Vom 2. bis 4. November steigt rund um Boxberg/O.L. die 20. In-
ternationale ADMV-Lausitz-Rallye. Dann rasseln wieder Schotter-
steine in den Kotflügeln, satte Motorenklänge klingen in den
Ohren und die Piloten kämpfen um jede Sekunde. Das Team
vom veranstaltenden Rallye-Renn- und Wassersport-Club Lausitz
e.V. um Wolfgang Rasper hat wieder spektakuläre Rallyestrecken
zusammengestellt, um den Rallyepiloten und Zuschauern eine
anspruchsvolle Rallye zu bieten. Rund 80 Teams aus aller Welt
nehmen an dem Spektakel teil. Abwechslungsreiche 168 Kilome-
ter Wertungsprüfungen auf rund 81 Prozent Schotterpisten sind
von den Teams zu bewältigen.

In diesem Jahr gibt es wieder eine ganz besondere Attraktion.
Hier wird der Endlauf zur FIA European Historic Sporting Rally
Championship stattfinden und das ist die einzige derartige Ver-
anstaltung in Deutschland. Auch der Lauf zur European Rally
Trophy, die ADMV-Rallye-Meisterschaft, die Sächsische Rallye-
meisterschaft und den HD-Schotter-Cup sind wieder am Start.

Programmhefte, Plakate und Aufkleber können am Info-Point
und in Vorverkaufsstellen erworben werden. Wer sich noch ein
VIP-Ticket sichern möchte, kann dies bis zum 29.10.2017 über die
Veranstaltungs-Website www.lausitz-rallye.de tun.

Bitte beachten Sie, dass durch den erhöhten Verkehr und die Zu-
und Abfahrten zu den Wertungsprüfungen sowie dem Rallye-
zentrum mit Behinderungen zu rechnen ist.

Ablauf
Donnerstag 16.30-19.00 Uhr Beginn mit Shakedown (Test-Wer-
tungsprüfung)
Freitag ab 15.30 Uhr Start der ersten Teams an der Startrampe in
Uhyst am Spreeschlösschen
Samstag 9.00 Uhr Start zur 2. Etappe, nach Regrouping und Ser-
vicepause geht es am Nachmittag weiter, Zieleinlauf ca. 18 Uhr

am Spreeschlösschen Uhyst, ab 22.00 Uhr Rallyeparty im Kiez am
Braunsteich in Weißwasser für Teams, Zuschauer und Gäste
Rallyehauptquartier Touristeninformationszentrum (TIZ) am Bär-
walder See, Strandpromenade 1, 02943 Boxberg/O.L.

Fahrerlager, Parc Fermé,
Pressezentrum, Info Point
Am Spreeschlösschen Spreeinsel im Uhyst
OT Uhyst, Schlossstraße 8, 02943 Boxberg/O.L.

■ Nächste Woche heißt es wieder 3… 2.. 1. Schotter

Der Vorjahressieger Matthias Kahle in seinem Auto. Foto: Christian Kuhnert

Landrat Bernd Lange lädt alle Musikfreunde ganz herzlich zum
Neujahrskonzert des Landkreises Görlitz ein. Traditionell findet
das Konzert am 7. Januar, um 16 Uhr, im Bürgerhaus Niesky,

Muskauer Str. 35, statt. Die Neue Lausitzer Philharmonie wird ihr
3. Philharmonisches Konzert mit dem Titel „Von der Tarantella
zum Walzer“ spielen.

Eintrittskarten gibt es ab 1. November im Vorverkauf im Bürger-
haus Niesky – Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr (17 Euro, Studen-
ten 14 Euro).

■ Von der Tarantella zum Walzer – Neujahrskonzert des Landkreises
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Unternehmen und In-
stitutionen, die ihren
zukünftigen Mitarbei-
ternachwuchs kennen-

lernen möchten, haben vom 12. bis 17. März 2018 wieder
Gelegenheit dazu. Dann reisen sächsische Schüler beim
Projekt SCHAU REIN! in ihre berufliche Zukunft, schauen
sich Arbeitsabläufe in der Praxis an und sprechen mit Azu-
bis und Ausbildern. Unternehmen sollten jetzt ihre
SCHAU-REIN!-Veranstaltung planen und ihr Angebot auf
schau-rein-sachsen.de online stellen. Angebote, die bis 14.
Dezember auf der Plattform eingetragen sind, werden zu-
sätzlich im SCHAU-REIN!-Magazin publiziert. Die Broschü-
re beschäftigt sich mit Berufsorientierung und wird im Ja-
nuar 2018 direkt an die Schüler ausgegeben. Ab dem
2. Januar 2018 wird die Plattform für Schüler freigeschal-
tet – diese können dann Veranstaltungen und ihre kos-
tenlose SCHAU-REIN!-Fahrkarte buchen.
Unternehmen, die eine besonders gute SCHAU-REIN!-Ver-
anstaltung ausrichten, werden mit einer Auszeichnung
gewürdigt. Tipps und Hinweise für eine erfolgreiche
SCHAU-REIN!-Veranstaltung finden Firmen im Download-
bereich für Unternehmen – www.schau-rein-sachsen.de
Ansprechpartner im Landkreis Görlitz:
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
1 03581 329-010, E-Mail: info@wirtschaft-goerlitz.de
Organisatorische Umsetzung durch Lausitz Matrix e.V.:
1 03581 3299-716, E-Mail: hornke@lausitz-matrix.de

■ Mit SCHAU REIN!
in die Zukunft reisen Der Online-

INSIDER, das inter-
aktive Berufsori-
entierungsportal
des Landkreises
Görlitz, präsen-
tiert sich in neu-
em Gewand. Unter www.insider-goerlitz.de finden junge Leute unter anderem einen Berufe-Test
für Unentschlossene, Praktika und Ferienjobs sowie Unternehmen und Einrichtungen die Ausbil-
dung, Studium oder auch ein Freiwilligenjahr anbieten. Außerdem wird über spannende Veranstal-
tungen rund um Berufsorientierung, Berufsausbildung und Studium im Landkreis informiert.
Eine extra Rubrik gehört der Ausbildungsmesse INSIDERTREFF, die das nächste Mal am 2. Juni 2018
in Löbau stattfindet. Sobald die heiße Phase eingeläutet wird, bietet der Online-INSIDER die perfek-
te Vorbereitung auf den Messe-Besuch. Vom Ausstellerverzeichnis bis zu Last-Minute-Lehrstellen
gibt es alles auf dieser Seite. Ausbildungsbetriebe, die sich beim INSIDERTREFF präsentieren möch-
ten, finden bereits jetzt alle wichtigen Infos und Kontakte.
Das Angebot wird abgerundet durch eine Vielzahl an Tipps und Hilfen zum erfolgreichen Start ins
Berufsleben. So erfahren Besucher, wie sie sich von der Agentur für Arbeit Bautzen unterstützen
lassen können und wer unterstützt, wenn es während der Ausbildung klemmt.
Die Ersten, denen der neue Online-INSIDER präsentiert wurde, waren am 7. September rund 60
Lehrer, Praxisberater und Berufseinstiegsbegleiter aus den weiterführenden Schulen. Zusätzlich er-
hielten sie hilfreiche Informationen durch die Agentur für Arbeit, die IHK Dresden und das Land-
ratsamt Görlitz und sie lernten das regionale Karriereportal jobs-oberlausitz.de kennen. Die Lehrer-
Treffen finden zweimal jährlich statt und werden von der Koordinierungsstelle für Berufsorientie-
rung gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Bautzen organisiert.
Kontakt: Landratsamt Görlitz, Schul- und Sportamt, Koordinierungsstelle für Berufsorientierung
(KOS), Frau Sabine Schaffer (Projektleiterin), Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, 1 03581 663-9326,
E-Mail: sabine.schaffer@kreis-gr.de
Die Regionale Koordinierungsstelle für Berufsorientierung wird über den Europäischen Sozialfonds (ESF),
den Freistaat Sachsen und den Landkreis Görlitz finanziert.

■ Online-INSIDER in neuem Gewand
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      www.insider-goerlitz.de       www.bildungsmarkt-neisse.de      www.pontes-pontes.eu

Am 19. September übergaben IHK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Detlef Hamann und der Görlit-
zer IHK-Geschäftsstellenleiter Frank Großmann
das erste druckfrische Exemplar des neuen
INSIDER an Maximilian Stephan. Der junge
Mann ist der „Titelheld“ der siebenten Auflage.
In der Stahlbau Niesky GmbH absolviert er eine
duale Berufsausbildung zum Industriemechani-
ker mit Abitur. Maximilians Erfahrungsbericht
ist einer von vielen, die auf den 160 Seiten des
Ausbildungsatlas zu lesen sind. Jugendliche be-
richten von ihrem ganz persönlichen Weg zu
Ausbildung oder Studium in einem der 120 im
INSIDER vorgestellten Unternehmen und Be-
rufsschulen sowie der Hochschule Zittau/Görlitz.
6.500 Exemplare sind an Oberschulen, Förder-

schulen, Gymnasien und berufliche Schulzentren im Landkreis ausgeliefert worden. Damit können
sich die Schüler nun gezielt über berufliche Perspektiven informieren. Abgerundet wird dieses An-
gebot der Berufsorientierung mit der Ausbildungsmesse INSIDERTREFF am 2. Juni 2018 in Löbau.

■ Ausbildungsatlas in 7. Auflage

Robert Unger, Geschäftsführer der Stahl- und
Brückenbau Niesky GmbH (2.v.l.), und Auszubil-
dender Maximilian Stephan nehmen den Atlas
von Dr. Detlef Hamann (links) und Frank Groß-
mann (rechts) entgegen. Foto: LRA

Am 26. September unterzeichneten die Direk-
torin des Niederschlesischen Lehrerfortbil-
dungsinstitut Wrocław (DODN) Małgorzata Ma-
tusiak und Landrat Bernd Lange im Beisein von
Vertretern des Sächsischen Staatsministeriums
für Kultus, des Marschallamtes Wrocław, der
Wojwodschaft Niederschlesien sowie des Ge-
meinsamen Sekretariats des Kooperationspro-
gramms Polen-Sachsen einen Partnerschaftsver-
trag zur Zusammenarbeit im deutsch-polni-
schen Fortbildungsprojekt „Groß für Klein – Duzi dla małych: Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit zur Förderung der interkulturellen und nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschuler-
ziehung“. Beide Seiten sind sich darüber einig, dass es besonders in der Grenzregion wichtig ist,
weiterhin Brücken zu den Nachbarn zu bauen und somit Europa mit Leben zu füllen. Bereits bei
der Erarbeitung des Projektantrags hat sich eine sehr intensive und fruchtbringende Zusammenar-
beit zwischen der Landesstelle Nachbarsprachen (LaNa) und dem DODN entwickelt. Am 16. Okto-
ber startete der 1. Pilotkurs der deutsch-polnischen modularen Fortbildung für pädagogisches Kita-
Personal mit einem Nachbarsprachkurs Polnisch. Im Januar 2018 wird es eine gemeinsame deutsch-
polnische Konferenz in Jelenia Góra geben, zu der Interessierte herzlich eingeladen sind.
Weitere Informationen auf www.nachbarsprachen-sachsen.eu
Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des
Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 sowie aus Mitteln des DODN und des
Landkreises Görlitz, umgesetzt durch die LaNa.

■ Zusammenarbeit besiegelt

Foto: LRA

Peter Großer vom Oberland-Gymnasium aus Seifhennersdorf hat das Sprachenturnier des Bundes-
wettbewerbs Fremdsprachen und damit eine zweiwöchige Sprachreise in die USA gewonnen. Er ist
der Beste von über 5000 Schülern, die in der SOLO-Kategorie der Klassen 8 bis 10 am Wettbewerb
teilnahmen.
Insgesamt 67 Schüler hatten sich zuvor auf Landesebene für das Sprachenturnier qualifiziert. Jeder
Finalist ging mit zwei Wettbewerbssprachen ins Rennen. Diesmal waren Englisch, Französisch, Spa-
nisch, Italienisch, Russisch, Latein und Altgriechisch vertreten. Peter Großer ging mit den Sprachen
Russisch und Englisch an den Start.
Der Bundeswettbewerb unterstützt junge Leute darin, Fremdsprachen zu lernen und andere Län-
der und Kulturen zu entdecken. Die Jugendlichen mussten eine Fachjury in mehrsprachigen Thea-
terstücken und Präsentationen von ihrem Können überzeugen. Neben Grammatik- und Vokabel-
wissen sind Kreativität und Spaß an fremden Sprachen und Kulturen ebenso wichtig. In welcher
Fremdsprache die Teilnehmer antreten, entscheiden sie selbst.

■ Bundessieger aus Seifhennersdorf
Görlitz
3. November, 16-16.45 Uhr, Hochschule, Her-
mann-Heitkamp-Haus, Gr. Hörsaal, Furtstr. 2,
Görlitz: Was haben ein Snowboard und ein
Flugzeugflügel gemeinsam?
10. November, 16-16.45 Uhr, Humboldthaus
Platz des 17. Juni 2, Görlitz: Wind- und Solar-
energie: Saubere Energie für die nächste Gene-
ration
17. November, 16-16.45 Uhr, Humboldthaus
Platz des 17. Juni 2, Görlitz: Was sind Meteori-
ten und wie kann man sie erkennen?
Zittau
10. November, 15-15.45 Uhr, Hochschule, 02763
Zittau, Theodor-Körner-Allee 8, Peter-Dierich-
Haus, Hörsaal 0.02: Leben mit dem Tod. Zittau-
er Epitaphien und Grufthäuser

www.hszg.de/kinder

■ Kinderakademie

SeniorenKolleg in Görlitz

15. November, 16 Uhr, Görlitz, Furtstraße 2,
Hermann-Heitkamp-Haus, Hörsaal GI/ 1.01
Strukturwandel und Zukunft in der Lausitz
Michael Schulz M.A., Wirtschaftsinitiative Lau-
sitz e.V.

SeniorenKolleg in Zittau

8. November, 16.15 Uhr, Zittau, Theodor-Kör-
ner-Allee 8, Peter-Dierich-Haus, Hörsaal ZIV/
0.02
Unsere Nachbarn kommen zu Wort: Theresien-
stadt/Terezin
Magister Lukáš Lev, Terezin

http://www.hszg.de/de/seniorenkolleg.html

■ Seniorenkolleg
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Mit Betroffenheit haben wir erfahren, dass Herr

Folkmar Kinzer

verstorben ist.
Herr Kinzer war viele Jahre Vorsitzender des Kreisseniorenrates Löbau/Zittau.
Wir danken ihm noch einmal für seine Arbeit zum Wohle der Senioren und
werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Die Mitglieder des Kreisseniorenrates Görlitz
und die Seniorenvertretung Löbau/Zittau

Nachruf
Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Die 16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales findet am Montag, dem 06.11.2017,
um 16.00 Uhr, im Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 0.10 (Großer Saal)
statt.

Tagesordnung: öffentlich
1  Eröffnung
1.1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der
  Tagesordnung
1.2  Abstimmung über Einwände zur Sitzungsniederschrift vom 21.08.2017
2   Finanzielle Zuwendungen für Leistungen von Schuldnerberatungsstellen im Landkreis
  Görlitz in Umsetzung der SGB II und SGB XII für das Jahr 2018
3   Bericht zum Pflegenetz im Landkreis Görlitz - Bilanz 2017 und Ausblick 2018/19
4   Terminplanung für die Beratungen des Ausschusses für Gesundheit und Soziales im Jahr 2018
5   Sonstiges

Technischer Ausschuss

Die 16. Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Dienstag, dem 07.11.2017, um 16.00 Uhr, im
Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 0.10 (Großer Saal) statt.

Tagesordnung: öffentlich
1   Eröffnung
1.1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der
  Tagesordnung
1.2  Abstimmung über Einwände zur Sitzungsniederschrift vom 22.08.2017
2   Dienstleistungsverträge zwischen dem Landkreis Görlitz und der Entsorgungsgesellschaft
  Görlitz-Löbau-Zittau mbH zum Einsammeln, Befördern und Vermarkten von kommunalem
  Altpapier aus dem Landkreis Görlitz, Entsorgungsgebiete ehemaliger Landkreis Löbau-Zittau
  sowie Große Kreisstadt Görlitz
3   Vergaben von Bauleistungen nach VOB/A
3.1  K 8651 Neubau Rad- und Wanderweg Großschönau – Jonsdorf 1. BA
3.2  K 8630 Ersatzneubau Brücke Bw2 und Stützmauer Stm3 in Schlegel einschl. Straßenbau
3.3  K 8671 Ausbau der OD Kottmarhäuser
3.4  K 8638 Instandsetzung Stützwand 8 in Olbersdorf – Hochwasserschadensbeseitigung 2010
4   Terminplanung für die Beratungen des Technischen Ausschusses im Jahr 2018
5   Sonstiges

Hauptausschuss

Die 16. Sitzung des Hauptausschusses findet am Dienstag, dem 14.11.2017, um 16.00 Uhr, im Land-
ratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 0.10 (Großer Saal) statt.

Tagesordnung: öffentlich
1   Eröffnung
1.1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der
  Tagesordnung
1.2  Abstimmung über Einwände zur Sitzungsniederschrift vom 29.08.2017
2   Terminplanung für die Beratungen des Hauptausschusses im Jahr 2018
3   Sonstiges
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil zur Vorbereitung der Kreistagssitzung am 06.12.2017 an.

Jugendhilfeausschuss

Die 16. Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Dienstag, dem 21.11.2017, um 16.00 Uhr, im
Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 0.10 (Großer Saal) statt.

Tagesordnung: öffentlich
1   Eröffnung
1.1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der
  Tagesordnung
1.2  Abstimmung über Einwände zur Sitzungsniederschrift vom 24.08.2017
2   Berichterstattungen
2.1  Unterausschuss Jugendhilfeplanung
2.2  Unterausschuss Kindertageseinrichtungen und Familienbildung
2.3  Arbeitsgemeinschaft Träger der Jugendhilfe
2.4  Überregionale präventive Kinder- und Jugendarbeit für die Bereiche Familienbildung, Ver-
  bandsarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
2.5  Struktur Jugendhilfeplanung
2.6  Gliederung Jugendhilfeplan - Teilfachplan Hilfe zur Erziehung
3   Terminplanung für die Beratungen des Jugendhilfeausschusses im Jahr 2018
4   Sonstiges

Bernd Lange, Landrat

■ Sitzungen Kreistagsausschüsse

Beschluss Nr. 187/2017
Der Kreistag beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung vom 19. Dezem-
ber 2012 zum 01. Januar 2018 (Veröffentlichung im Landkreisjournal am 24.11.2017).

Beschluss Nr. 188/2017
1. Der Kreistag stellt den als Anlage (siehe Seite 8) beigefügten Jahresabschluss per 31.12.2012 des
 Landkreises Görlitz in der Fassung vom 27.07.2017 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ent-
 sprechend §§ 88 b SächsGemO i. V. m. § 61 SächsLKrO nach Durchführung der örtlichen Prüfung
 fest.
2. Der Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2012 des Landkreises Gör-
 litz wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss Nr. 189/2017
Der Kreistag beschließt die Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedin-
gungen im Verkehr mit Taxen für den Landkreis Görlitz (Veröffentlichung im Landkreisjournal am
24.11.2017).

Beschluss Nr. 190/2017
Der Kreistag beschließt die Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienstbereich des
Landkreises Görlitz vom 08.05.2013.

Beschluss Nr. 191/2017
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten des Landkreises Görlitz (sie-
he Seite 6).

Beschluss Nr. 192/2017
Der Kreistag erklärt die Zustimmung zur Annahme der auf dem Konto des Landkreises Görlitz ein-
gegangenen Spenden und zur Weiterleitung entsprechend des Spenderwillens an die begünstigten
Personen für folgende 10 Spenden laut beiliegender Anlage mit einer Gesamtsumme in Höhe von
12.451,08 Euro.

Beschluss Nr. 193/2017
1. Für alle im Landkreis Görlitz erlegten und in den Trichinenuntersuchungsstellen des Landkreises auf
 Trichinen untersuchten Wildschweine wird aufgrund der derzeit erhöhten Seuchengefahr als Anreiz
 für die verstärkte Bejagung eine pauschale Prämie in Höhe von 5 Euro gezahlt. Für Frischlinge bis
 20 kg Lebendgewicht wird die Prämie auf 10 Euro erhöht. Für die Prämienzahlung wird infolge der
 Dynamik im aktuellen Seuchengeschehen vorerst eine Dauer bis 30.09.2018 vorgeschlagen.
2. Der überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 5.500 Euro für 2017 wird zugestimmt. In die
 Nachtragssatzung 2018 ist eine Aufwendung in Höhe von 16.000 Euro aufzunehmen (siehe S. 8).

Beschluss Nr. 194/2017
1. Der Kreistag beruft Herrn Ronald Steffek als sachkundigen Einwohner aus dem beratenden Aus-
 schuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und Energiefragen ab.
2. Der Kreistag beruft in den beratenden Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus,
 Umwelt und Energiefragen: Herrn Dierk Kunow.

Beschluss Nr. 195/2017
1. Der Kreistag beschließt folgende Termine für die Sitzungen des Kreistages im Jahr 2018:
 28.03.2018, 04.07.2018, 19.09.2018, 19.12.2018
2. Die Beratungen des Kreistages finden in der Regel in der Aula des Beruflichen Schulzentrums,
 Carl-von-Ossietzky-Str. 13-16 in Görlitz statt. Bernd Lange, Landrat

■ Beschlüsse 16. Sitzung Kreistag
Landkreis Görlitz vom 20.09.2017
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Im Rahmen der planmäßigen Nachfolge ist im Hauptamt des Landkreises Görlitz die Stelle (Stellen-
plannummer: 120-0-01) Amtsleiter/-in Hauptamt zum 01.09.2018 unbefristet zu besetzen. Dem
Amtsleiter / der Amtsleiterin des Hauptamtes obliegt dabei die Leitung und Organisation des
Hauptamtes mit ca. 50 Mitarbeitern mit den Bereichen Zentrale Dienste/ Organisation, Gebäude-
management, IT-Informationstechnik (Abteilung EDV).
Gesucht wird eine verantwortungsbewusste, kompetente, zielorientierte, aufgeschlossene Füh-
rungspersönlichkeit, die sich durch persönliches Engagement aber auch ausgeprägte Entschei-
dungsfähigkeit, Loyalität und Integrität auszeichnet. Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium der Bereiche Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften bzw. Ingenieurwissenschaften
ist erforderlich. Diese Vollzeitstelle wird nach EG 14 TVöD vergütet.
Bewerbungsfrist: 27.11.2017
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf der Homepage http://stellen.landkreis.gr/

■ Stellenausschreibung
Amtsleiter/-in Hauptamt

Gemäß § 41 des Bundeswahlgesetzes, § 76 Abs. 2, § 79 Abs. 1 Nr. 1 und § 86 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung wird nachstehend das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis bekannt gegeben:
1. Zahl der Wahlberechtigten und Wähler/innen
         Anzahl   Wahlbeteiligung                  
 Wahlberechtigte  213.021
 Wähler      156.089   73,3 %
2.  Erststimmen
2.1 Gültige und ungültige Erststimmen
          Anzahl   % der insgesamt abgegebenen Erststimmen      
Gültige Erststimmen   153.643   98,4
Ungültige Erststimmen  2.446   1,6
2.2 Verteilung der gültigen Erststimmen auf die Bewerberinnen/Bewerber
  Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber/in       Kurzbezeichnung  Anzahl   % der gültigen Erststimmen
           Partei/Kennwort                     
Kretschmer, Michael    CDU       48.256   31,4
Ahrens, Thorsten     DIE LINKE     20.853   13,6
Jurk, Thomas Edmund   SPD       16.801   10,9
Chrupalla, Tino      AfD       49.834   32,4
Schulze, Prof. Dr., Joachim GRÜNE        4.995     3,3
Schlagehan, Christine   FDP         7.661     5,0
Große, Steffen      FREIE WÄHLER     3.521     2,3
Papadopulos, Dr., Ilias   BüSo         1.722     1,1
2.3 Feststellung des gewählten Wahlkreisbewerbers
Der Kreiswahlausschuss stellte in seiner Sitzung am 28.09.2017 fest, dass der Bewerber Chrupalla,
Tino die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.

3.  Zweitstimmen
3.1 Gültige und ungültige Zweitstimmen
          Anzahl   % der insgesamt abgegebenen Zweitstimmen      
Gültige Zweitstimmen  153.720   98,5
Ungültige Zweitstimmen 2.369   1,5
 
Kurzbezeichnung Partei  Anzahl   % der gültigen Zweitstimmen           
CDU          41.000   26,7
DIE LINKE        21.534   14,0
SPD          14.249     9,3
AfD          50.551   32,9
GRÜNE           4.476     2,9
NPD            2.337     1,5
FDP          10.810     7,0
PIRATEN          516     0,3
FREIE WÄHLER        2.464     1,6
BüSo            362     0,2
MLPD           128     0,1
BGE            658     0,4
DiB            290     0,2
ÖDP            368     0,2
Die PARTEI         1.444     0,9
Tierschutzpartei       2.285     1,5
V-Partei3           248     0,2

Karl Ilg, Kreiswahlleiter Görlitz, 13.10.2017

■ Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses
für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017
im Wahlkreis 157 – Görlitz

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Nachtragshaushaltssatzung
und des Nachtragshaushaltsplanes des Landkreises Görlitz für das Haushaltsjahr 2018
Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Görlitz für das Haushaltsjahr 2018
wird gemäß § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 61
der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in der Zeit vom 15.11.2017 bis einschließlich
24.11.2017 öffentlich ausgelegt.
Der Entwurf liegt während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Landratsamt des Landkreises
Görlitz in Görlitz, Bahnhofstr. 24, Bürgerbüro, Zimmer 0.29 öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist an
den Wochentagen wie folgt möglich:
  Montag   8.30 - 12.00 Uhr
  Dienstag  8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
  Mittwoch  8.30 - 12.00 Uhr
  Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
  Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebenten Arbeitstages nach dem
letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf erheben. Über fristgemäß erhobene
Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung.
Bernd Lange, Landrat

■ Nachtragshaushaltsplan 2018

Die Ausländerbeauftragte des Landkreises Görlitz Olga Schmidt veranstaltet im November und De-
zember im Landratsamt in Görlitz, Bahnhofstraße 24, Großer Saal (Raum 0.10) folgende Weiterbil-
dungsveranstaltungen:

1. Islam und Islamismus
Am 20. November, 10 bis 12 Uhr, findet eine Weiterbildung zu Islam und Islamismus statt, die sich
an Vereinsfrauen vom „Frauen auf dem Weg nach Europa“ e.V. und alle weiteren Interessenten
wendet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Referent ist Pfarrer Schmidt von der Evangelisch-Lutherischen
Kirchgemeinde St. Johannis Zittau.
Neben einem Vortrag zu Islam und Islamismus werden u.a. folgende Fragen beantwortet:
– Rolle der Frauen im Islam
– Kinderehen bei Muslimen
– Teilhabe von muslimischen Mitbürgern am gesellschaftlichen Leben in Zittau
Eine vorherige Anmeldung bis 12. November per Mail ist erforderlich.
Kontakt: Olga Schmidt, Ausländerbeauftragte des Landkreises, 1 03581 663 9007, E-Mail: auslaen-
derbeauftragte@kreis-gr.de
2. Informationsveranstaltung zum Thema Asylverfahren
Ebenfalls am 20. November findet von 16 bis 19 Uhr die nächste Informationsveranstaltung zum
Thema Asylverfahren mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Verantwortli-
chen aus dem Bereich „Asylrecht“ des Landratsamtes Görlitz statt. Diese Veranstaltung richtet sich
sowohl an die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer als auch an die hauptamtlich tätigen Akteure im
Asylbereich des Landkreises Görlitz. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine vorherige Anmeldung bis 12. November per Mail ist erforderlich. Kontakt: Olga Schmidt, Aus-
länderbeauftragte des Landkreises, 1 03581 663 9007, E-Mail: auslaenderbeauftragte@kreis-gr.de
3. Zweitägige Weiterbildung Interkulturelle Kompetenz
Aufgrund des großen Interesses findet in Kooperation mit dem IQ Netzwerk Sachsen im Landkreis
Görlitz am 4. und 5. Dezember, jeweils 9-15 Uhr, eine zusätzliche zweitägige Weiterbildung „Inter-
kulturelle Kompetenz in der Praxis – Methoden, Techniken und Handlungsstrategien“ statt. Die
Veranstaltung richtet sich an Beratende aus Jobcenter, Arbeitsagentur, Beratungsstellen, Kommu-
nen, Unternehmen (Interkulturelles Grundwissen wird vorausgesetzt.). Die Teilnahme ist kostenfrei.
Inhalt: Durch praktische Methoden-Anwendung entwickeln Sie selbstständig Handlungsstrategien.
Sie setzen sich mit verschiedenen Konzepten für einen flexiblen Umgang mit interkulturellen Ein-
flüssen im (Arbeits-)Alltag auseinander.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausländerbeauftragte unter 1 03581 663-9007 oder
per E-Mail: auslaenderbeauftragte@kreis-gr.de zur Verfügung.
Anmeldungen unter 1 0375 3909365 oder per E-Mail an post@exis.de

■ Weiterbildungsveranstaltungen
der Ausländerbeauftragten
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für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten vom 25.02.2010 (Verwaltungskostensat-
zung - KostS)

Aufgrund von § 3 Abs. 1 Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. d. F. vom
03.03.2014 (Sächs.GVBl. S. 180), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom
13.12.2016 (Sächs.GVBl. S. 652), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Frei-
staates Sachsen (SächsVwKG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17.09.2003 (Sächs.GVBl. S. 698), zu-
letzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 27.01.2012 (Sächs.GVBl. S. 130) hat der Kreistag
des Landkreises Görlitz in seiner Sitzung am 20.09.2017 folgende 1.Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Verwaltungskosten in weisungsfreien Angelegenheiten vom
25.02.2010 beschlossen:

Artikel 1 Änderungsbestimmungen
(1)  § 1 „Erhebung von Kosten für Amtshandlungen“ wird wie folgt geändert:
Neuer Absatz 3: Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuer, wird diese auf den Kosten-
schuldner umgelegt.
(2)  § 7 „Anwendung von Bestimmungen des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ wird wie
folgt geändert:
Absatz 1: Gemäß § 25 Abs. 2 SächsVwKG finden die §§ 2, 3, 4, 5 § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 7 Abs. 3 bis 5,
die §§ 8 bis 17, der § 19, § 20 Abs. 1 und die §§ 21 bis 23 des SächsVwKG bei der Erhebung von Kos-
ten nach dieser Satzung entsprechend Anwendung.

Artikel 2 Kostenverzeichnis
(1) Lfd. Nr. 1 Tarifstelle 2.2 des Kostenverzeichnisses wird wie folgt geändert:
50,00 € bis 3.000,00 €

Artikel 3 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für
den Landkreis Görlitz in Kraft.

Bernd Lange, Landrat   Görlitz, 21.09.2017

Anlage Kostenverzeichnis

Hinweis auf § 3 Abs. 5 SächsLKrO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
 der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Landrat dem Beschluss nach § 48 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Landkreis unter Bezeich-
  nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
  ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf
der in § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsLKrO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Bernd Lange, Landrat Görlitz, 21.09.2017

■ 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Verwaltungskosten des Landkreises Görlitz

lfd. Tarif  Amtshandlung                Gebühren
Nr. stelle                       EUR            
1     Allgemeine Amtshandlungen                        
  1.   Beglaubigungen                            
  1.1.  Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen     5,00 bis 50,00
     und Siegeln                              
  1.2.  Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie und      1,00
     dergleichen                 je angefangene Seite, mindestens 5,00 
  1.2.1  Bei Schriftstücken, die nicht in deutscher oder      1,00
     sorbischer Sprache abgefasst sind          je angefangene Seite, mindestens 5,00 
  1.2.2  Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien und    5,00
     dergleichen, die der Landkreis selbst hergestellt hat    ohne Rücksicht auf die Zahl
                         der angefangenen Seiten     
                         A n m e r k u n g:
                         Werden mehrere gleiche Unterschriften,
                         Handzeichen oder Siegel oder mehrere
                         gleichlautende Abschriften, Fotokopien
                         und der dergleichen gleichzeitig be-
                         glaubigt, kann die für die zweite und je-
                         de weitere Beglaubigung nach den Ta-
                         rifstellen 1.1 bis 1.2.2 zu erhebende Ge-
                         bühr bis auf die Hälfte ermäßigt werden.
  1.2.3  in nicht von den Tarifstellen 1.2.1 und 1.2.2 erfassten Fällen 0,50
                         je angefangene Seite, mindestens 5,00,
                         ebenso bei gebührenfreiem Original  
  1.2.4  Bis zu drei amtlich beglaubigte Kopien des Abschluss-   kostenfrei
     bzw. Abgangszeugnisses bei Zeugnisübergabe                  
  2.   Bescheinigungen                            
  2.1.  Erteilung einer Bescheinigung           5,00 bis 100,00         
  2.2.  Bescheinigung nach § 7i Abs. 2 EStG und       50,00 bis 3.000,00
     Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuerbegünstigungen nach § 10f
     Abs. 1 und 2, § 10g Abs. 3 und § 11b EStG (erhöhte Absetzung bei Baudenkmalen)       
  2.3.  Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich      kostenfrei
     absetzbare Spenden                           
  3.   Einsichtgewährung, Auskünfte                       
  3.1.  Einsichtgewährung in Akten und amtliche Bücher, soweit  0,50
     die Einsicht nicht in einem gebührenpflichtigen Verfahren Je Akte oder Buch, mindestens 5,00
     gewährt wird                             
  3.2.  Erteilung von Auskünften, die über § 3 Abs. 1 Satz 1   25,00 bis 400,00
     Nr. 4 SächsVwKG hinausgehen                        
  4.   Überlassung von Akten                          
  4.1.  für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche und Interessen 10,00 bis 50,00         
  5.   Fristverlängerungen                           
  5.1.  Verlängerung der Frist, deren Ablauf einen neuen    10 Prozent bis 25 Prozent der für die
     Antragauf Erteilung einer gebührenpflichtigen Geneh-   Genehmigung, Erlaubnis, Zulassung,
     migung, Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder Bewilligung Verleihung oder Bewilligung vorgese-
     erforderlich machen würde            henen Gebühr, mindestens 5,00   
  5.2.  Fristverlängerung in anderen Fällen         5,00 bis 25,00         
  6.   Zweitschriften                             
  6.1.  Erteilung einer Zweitschrift            10 Prozent bis 50 Prozent der für die
                         Erstschrift vorgesehenen Gebühr,
                         mindestens 5,00;
                         ist die Erteilung der Erstschrift gebüh-
                         renfrei, so beträgt die Gebühr 0,50 je
                         angefangene Seite,
                         mindestens 5,00        
  6.2.  Erteilung einer Zweitschrift für Abschlusszeugnisse    20,00            

  7.   Niederschriften                            
  7.1.  Aufnahme einer Niederschrift          5,00 bis 40,00 je angefangene Stunde  

2     Schreibauslagen                            
  1.   Ohne Berücksichtigung der Art der Herstellung    für die ersten 50 Seiten 0,50 je Seite   
     für jede weitere Seite            0,15 (angefangene Seiten werden voll
                        berechnet)           
  2.   Ausfertigung und Abschrift für den Dienstgebrauch   0,50 je angefangene Seite
     einer Behörde oder für Lehr-, Studien- und ähnliche Zwecke              
  3.    Aufwendungen für die besondere Ausstattung einer
     Urkunde sind kostendeckend zu erheben                    
  4.   Vervielfältigungen (Kopien) von Akten, amtlichen   0,15 je Seite S-W-Kopie einseitig DIN A4
     Büchern und Belegen, aktuelle und begründende   0,30 je Seite S-W-Kopie beidseitig DIN A4
     Unterlagen des Antragstellers usw. mit Lichtpaus-,   0,30 je Seite S-W-Kopie einseitig DIN A3
     Fotokopier- und ähnlichen Geräten        0,60 je Seite -S-W-Kopie beidseitig DIN A3
                        2,00 je Seite Farbkopie DIN A4
                        4,00 je Seite Farbkopie DIN A3
                        12,50 je Seite größer als DIN A3    

3.     Sonstige Amtshandlungen                         
  3.1.  Anfertigung analoger Kopien von digitalen geo-
     grafischen Daten bzw. Generierung von PDF-Doku-
     menten berechnet sich die Gebühr nach dem für die
     Herstellung erforderlichen Zeitaufwand.
     für jede angefangene halbe Stunde        20,00             
     Die ermittelte Gebühr versteht sich zuzüglich even-
     tueller Auslagen für Lizenzgebühren sowie ggf.
     anfallender Schreibauslagen (s. Ziff. 4.3)                    
  3.2.  Bei Anfertigung digitaler Kopien von digitalen
     geografischen Daten, deren Urheberrechte beim
     Landkreis Görlitz liegen oder die aus sonstigen frei
     zugänglichen Quellen stammen, berechnet sich die
     Gebühr nach dem für die Generierung erforderlichen
     Zeitaufwand.
     Sie beträgt für jede angefangene halbe Stunde    20,00             
  3.3.  Bei der Herstellung großformatige Ausdrucke (Plots)  A4 3,00
     als analoge Vervielfältigung digitaler Kartenwerke wird A3 5,00
     die Schreibauslage in Abhängigkeit von dem gewün-  A2 10,00
     schten Format wie folgt berechnet:        A1 15,00
                        A0  20,00            
  3.4.  Erlass von Widerspruchsbescheiden beim Vollzug der  10,00
     Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Görlitz               
  3.5.  Straßenrecht - Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
     - Telekommunikationsgesetz (TKG) in der jeweils gültigen Fassung            
  3.5.1.  Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach § 18   5,00 bis 1.500,00
     Abs. 1 Satz 2 SächsStrG                          
  3.5.2  Erteilung einer Genehmigung nach § 24 Abs, 6 SächsStrG 5,00 bis 2.000,00         
  3.5.3  Zulassung einer Ausnahme nach § 24 Abs. 9 Satz 1   10,00 bis 2.000,00
     SächsStrG                              
  3.5.4  Erteilung einer Zustimmung nach § 68 Abs. 3 Satz 1 TKG 10,00 bis 2.000,00         
  3.6.  Bearbeitung von Änderungen der Anzahl und/oder der 10,00
     Größe der Abfallgefäße für Wohngrundstücke bzw.
     anderweitig genutzte Grundstücke entspr. der Abfallge-
     bührensatzung des Landkreises Görlitz in der jeweils
     gültigen Fassung

Kostenverzeichnis – Anlage gemäß § 3 der Verwaltungskostensatzung des Landkreises Görlitz vom 20.09.2017
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1. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz erlässt eine Ausnahme von dem Verbot des § 30 Abs. 2 des Bundesnaturschutz-

 gesetzes1 für das Klettern an den in der Anlage 1 aufgezählten offenen Felsbildungen im Landschaftsschutzgebiet „Zittauer Gebirge“

 (Landkreis Görlitz), die nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 besonders geschützt sind.

2. Die Lage der Kletterfelsen ist in 13 Übersichtskarten dargestellt, die als Anlage 2 Bestandteil der Allgemeinverfügung sind.

3. An allen anderen offenen Felsbildungen des Landschaftsschutzgebietes „Zittauer Gebirge“ bleibt nach § 30 Abs. 2 des Bundesnatur-

 schutzgesetzes das Klettern verboten.

4. Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Kletterer, die die in der Anlage 1 aufgezählten Kletterfelsen besteigen wollen - unabhängig

 davon, ob sie in Klettersportvereinen organisiert sind oder nicht.

5. Die amtliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes2. Der Wortlaut der Allgemeinverfügung

 und die dazugehörigen Karten werden beim Landratsamt Görlitz, Untere Naturschutzbehörde, in Löbau, Georgewitzer Straße 52, im

 Zimmer 1014, nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Görlitz (Landkreisjournal) zur kostenlosen Einsicht durch jedermann wäh-

 rend der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt.

Nebenbestimmungen

Die Zulassung der in der Anlage 1 aufgeführten Kletterfelsen ist an folgende Nebenbestimmungen gebunden:

1. An die Einhaltung der jeweiligen Beschränkungen, die ebenfalls in der Anlage 1 zu dem jeweiligen Kletterfelsen vermerkt sind.

2. Die sächsischen Kletterregeln gemäß Kap. II Abs. 3 der Verwaltungsvorschrift Biotopschutz3  sind einzuhalten. Diese sind auf der Inter-

 netseite http://klefue.dav-zittau.de in der aktuellen Fassung veröffentlicht.

3. An den Grundsatz, schonend mit den Felsbiotopen umzugehen, Schäden nach Möglichkeit zu vermeiden und bei Erfordernis entspre-

 chende Vorsorge- bzw. Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Hinweise

1. Zur besseren Übersicht wurden in der Anlage 1 die 80 Kletterfelsen, die nach § 21 Abs. 2 SächsNatSchG Bestandsschutz haben, mit aufge-

 führt.

2. Die Freigabe der darüber hinausgehenden Kletterfelsen erfolgt in der Erwartung, dass sich die Sektion Zittau des Deutschen Alpenve-

 reins (nachfolgend „DAV“ genannt) gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz (nachfolgend „Natur-

 schutzbehörde“ genannt) aktiv bei der praktischen Umsetzung der Allgemeinverfügung einsetzt, insbesondere beim Informieren der

 Klettersportler und bei der Überwachung der Beschränkungen und Kletterregeln.

3. Der DAV wird die zugelassenen Kletterfelsen und die dazugehörigen Beschränkungen im digitalen Kletterführer http://klefue.dav-

 zittau.de veröffentlichen. Die Naturschutzbehörde stellt dafür Einzelkarten mit der Lage der jeweiligen Kletterfelsen zur Verfügung.

 Nicht zugelassene Kletterfelsen werden nicht publiziert.

4. Für nicht zugelassene Kletterfelsen können nach wie vor einzelne Ausnahmen beantragt werden. Diese sind terminlich und personell

 begrenzt.

5. Die Naturschutzbehörde kennzeichnet an bestimmten Kletterfelsen die Zuwegung mit Schildern, um das Auffinden zu erleichtern und

 damit Trittschäden zu minimieren.

6. Der DAV wird die festgelegten Zuwegungen zu den Kletterfelsen im digitalen Kletterführer bzw. in anderen künftigen Publikationen

 aufnehmen und die Naturschutzbehörde bei der Wartung der Beschilderung unterstützen.

7. Von der Allgemeinverfügung unberührt bleiben andere naturschutzrechtliche Bestimmungen. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche

 Sperrungen von Kletterfelsen aufgrund sonstiger naturschutzrechtlicher Festlegungen, insbesondere beim Schutz von Brut- und Wohn-

 stätten von streng und besonders geschützten Wirbeltierarten (Horstschutzzonen).

8. Die Allgemeinverfügung umfasst ausschließlich naturschutzrechtliche Belange. Andere Belange, besonders von Eigentums-, Sicherheits-,

 Haftungs-, Verkehrs- oder Privatrecht werden von der Allgemeinverfügung nicht erfasst.

9. Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 30 Abs. 2 Ziff. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes Handlungen vornimmt, die zu einer Zerstö-

 rung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung eines gesetzlich geschützten Biotops – konkret der offenen Felsbildungen –

 füh ren können, verhält sich gemäß § 69 Abs. 3 Ziff. 5 ordnungswidrig. Der Verstoß kann gemäß § 69 Abs. 6 BNatSchG mit einer Geld-

 buße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

10. Diese Allgemeinverfügung wird einen Tag nach der öffentlichen Bekanntgabe wirksam.

11. Die Naturschutzbehörde behält sich vor, die Allgemeinverfügung ganz oder teilweise zu widerrufen, insbesondere wenn es neue

 naturschutzfachliche oder -rechtliche Erkenntnisse erforderlich machen.

Begründung

I

1. Notwendigkeit einer Regelung aufgrund des gesetzlichen Biotopschutzes

Nach § 30 Abs. 1 Ziff 5 des Bundesnaturschutzgesetzes zählen offene Felsbildungen zu den gesetzlich geschützten Biotopen, wenn sie mehr

als 1,50 m aus dem Boden ragen und eine standorttypische Vegetation aufweisen. Nach § 30 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes4  sind

alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können. Dieser gesetzliche Schutz

der offenen Felsbildungen berührt auch das Felsklettern. Der Gesetzgeber hat in § 21 Abs. 2 des Sächsischen Naturschutzgesetzes geregelt,

dass das Felsklettern an Klettergipfeln im Sächsischen Elbsandsteingebirge, im Zittauer Gebirge, im Erzgebirge und im Steinicht in biotop-

schonender Art und Weise sowie im bisherigen Umfang unberührt bleibt. Die Verwaltungsvorschrift Biotopschutz legt fest, dass die Kletter-

felsen, die dieser grundsätzlichen Ausnahme unterliegen, in den Kletterführern des Sport-Verlages bis 1990 aufgeführt sind. Für das Zittauer

Gebirge gelten die Kletterführer aus dem Jahr 19775 und 19806 . Diese Kletterführer listen allerdings nur 80 der 130 aktuell vom DAV gelis-

teten Kletterfelsen auf. Für weitere 16 Kletterfelsen hat die Naturschutzbehörde vorläufige Zustimmungen erteilt, die allerdings vorbehalt-

lich der zu erstellenden Kletterkonzeption gelten. Das bedeutet, dass für insgesamt 50 Felsen Rechtsgrundlagen für das Klettern mit dieser

Allgemeinverfügung geschaffen werden müssen.

2. Von der Idee einer Kletterkonzeption zur Allgemeinverfügung

Um eine solche rechtliche Klarheit zu schaffen, trat der DAV im Jahr 2009 mit dem Wunsch an die Naturschutzbehörde heran, ein „Kletter-

konzept Oberlausitz“ zu erarbeiten7. Beide Partner wurden sich einig, dass es vordergründig bei solch einer Konzeption weder um die Neu-

ausweisung von Kletterfelsen aus sportlichen Gründen, noch um die weitere Einschränkung des Klettersports aus naturschutzfachlicher Sicht

gehen soll. Vielmehr ist beabsichtigt, die seit vielen Jahren bekletterten, aber formalrechtlich noch nicht zugelassenen Kletterfelsen zu legiti-

mieren und ggf. Festlegungen zu notwendigen Beschränkungen und zur Sicherung der Zuwegung zu treffen.

Für die praktische Umsetzung dieser Zielstellung wurde zunächst auf die Unterstützung Dritter zurückgegriffen.

Im Rahmen einer Praktikumsarbeit8  erarbeitete im Jahr 2010 Selina Siebeneicher, damals Studentin an der Hochschule Zittau-Görlitz, erste

Grundlagen für das Kletterkonzept, indem die einzelnen zu betrachteten Kletterfelsen inventarisiert und in Karten verortet wurden.

Darauf aufbauend beschäftigte sich im Jahr 2012 Tobias Vogel, ebenfalls seinerzeit Student an der Hochschule Zittau-Görlitz, in seiner Di-

plomarbeit9  mit Lösungsansätzen zur naturverträglichen Kletterkonzeption im Landkreis Görlitz. Der Diplomand empfiehlt eine Einzelfall-

entscheidung und erarbeitete dazu ein Frageschema, um die Zulässigkeit des Felskletterns zu beurteilen. Dieses Schema nimmt vor allem die

Frage in den Blick, ob durch das Felsklettern überhaupt erhebliche Beeinträchtigungen an der geschützten offenen Felsbildung zu erwarten

und ggf. durch partielle Einschränkungen zu vermeiden sind.

Anja Rieckert, damals Studentin an der Humboldt-Universität zu Berlin, erstellte 2014 im Zuge ihrer Masterarbeit10  eine Felsdatenbank für

das Zittauer Gebirge, die zahlreiche Fachinformationen zu den 75 Kletterfelsen enthält, unter anderem notwendige Einschränkungen auf-

grund des Erosions- und des Artenschutzes.

Doch alle drei Arbeiten konnten – teilweise entgegen ihrer anfänglichen Zielstellung – letztlich keine unterschriftsreife Kletterkonzeption

für den Landkreis Görlitz vorlegen. Sie lieferten lediglich Grundlagen für die weitere Bearbeitung. Deshalb entschieden sich DAV und Natur-

schutzbehörde Ende 2015, die Kletterkonzeption schrittweise für die einzelnen Kletterregionen selbst zu erstellen und zunächst mit dem Zit-

tauer Gebirge zu beginnen.11

Daraufhin wurden alle Kletterfelsen des Zittauer Gebirges einzeln hinsichtlich der Zulässigkeit des Kletterns und ggf. notwendiger Ein-

schränkungen von der Naturschutzbehörde geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass das Klettern an Einzelfelsen stark zurückgegangen ist

und aktuell keine erheblichen Beeinträchtigungen durch den Klettersport zu verzeichnen sind. Lediglich die stark frequentierten Kletterstei-

ge weisen bedenkliche Abriebschäden auf und an manchen Standorten ist die Zuwegung unklar, so dass sich unnötig viele Trampelpfade

gebildet haben.

Ende 2016 verständigten sich DAV und Naturschutzbehörde darauf, die Kletterkonzeption für das Zittauer Gebirge in Form einer Allge-

meinverfügung zu verfassen. In einer Anlage werden dabei alle 130 zugelassenen Kletterfelsen und ihre Beschränkungen aufgeführt, da-

runter auch die 80 Kletterfelsen mit Bestandsschutz.

3. Vereinbarung von Belangen des Klettersports und des Naturschutzes

Klettersport hat eine lange Tradition und einen hohen kulturellen Stellenwert im Landkreis Görlitz. Die Vorhaltung von Kletterfelsen dient

dem Gemeinwohl. Der DAV bemüht sich um entsprechende klettersportliche Angebote und regelt die Zulassung von Kletterwegen. In den

letzten Jahren verzeichnet er einen starken Rückgang des Felskletterns - bei gleichzeitiger Zunahme des Indoorkletterns und der Nutzung

der beiden Klettersteige. Daher gibt es vorerst keine Ambitionen des DAV, die Zahl der zugelassenen Kletterfelsen weiter zu erhöhen. Viel-

mehr ist es Ziel, die bestehenden Kletterangebote zu erhalten und weiter zu verbessern. Ebenso hat der Erhalt der offenen Felsbildungen als

Bestandteil der Erholungslandschaft und als Lebensraum gefährdeter Arten eine Bedeutung für das Gemeinwohl. Viele der Felsen sind zu-

dem Bestandteil des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets „Hochlagen des Zittauer Gebirges“, für das im Jahr 2006 ein Managementplan12 erstellt

wurde. Dort heißt es: „Aufgrund der Häufung und Flächengröße der Felsstandorte im Zittauer Gebirge, die ansonsten in Südostsachsen so

nicht zu finden ist, haben die Kreidesandsteinfelsen des FFH-Gebiets eine überregionale Bedeutung.“ Der Managementplan weist bei den

Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung den allgemeinen Behandlungsgrundsatz aus, „keine neue Erschließung bisher nicht frequen-

tierter Felsbereiche durch Aussichtspunkte, Wanderwege oder Kletterrouten“ vorzunehmen.

Aus den genannten Gründen waren sich DAV und Naturschutzbehörde einig, die Zulassung neuer Kletterfelsen äußerst restriktiv zu be-

trachten. Außerdem wurden etliche Beschränkungen festgelegt, um die betreffenden Kletterfelsen dauerhaft als geschützte Biotope zu er-

halten. Da beim Aufsuchen der Kletterfelsen, die abseits markierter Wanderwege oder Straßen liegen, viele wilde Pfade entstanden, haben

sich DAV und Naturschutzbehörde auf die Festlegung von Zuwegungen geeinigt, um das Aufsuchen der Kletterfelsen zu lenken und damit

Trittschäden zu vermeiden.

DAV und Naturschutzbehörde haben sich einvernehmlich auf die Liste der zugelassenen Felsen und die jeweiligen Beschränkungen geei-

nigt. Beide Partner wollen sich um die praktische Umsetzung und Überwachung im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen.

II

Das Landratsamt Görlitz ist als Untere Naturschutzbehörde nach § 3 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 47 Abs.1 SächsNatSchG sachlich zuständig. Die

örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Ziffer 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist

schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz einzulegen.

Bernd Lange, Landrat Görlitz, den 25. August 2017

Die Anlagen können im Landratsamt, Umweltamt, Georgewitzer Straße 52, in Löbau eingesehen werden.

1  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Ar-

 tikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193, 2198) geändert worden ist

2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 11

 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745, 2752) geändert worden ist

3 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Vollzug des § 26 des Sächsischen Gesetzes über

 Naturschutz und Landschaftspflege – Schutz bestimmter Biotope (VwV Biotopschutz) vom 27. November 2008. (SächsABl. Nr. 51 vom 18.

 Dezember 2008, S. 1716)

4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013

 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist.

5 Pankotsch, Hans (Ltr. des Autorenkollektivs): Kletterführer Zittauer und anderer Gebirge. Zittauer Gebirge - Erzgebirge - Vogtland - Ostthüringen -

 Thüringer Wald - Harz - Halle (Saale) - Leipziger Kletterschule. Sportverlag Berlin 1977.

6 Pankotsch, Hans (Ltr. des Autorenkollektivs): Kletterführer Zittauer und anderer Gebirge. Zittauer Gebirge - Erzgebirge - Vogtland - Ostthüringen -

 Thüringer Wald - Harz - Halle (Saale) - Leipziger Kletterschule. Sportverlag Berlin 1980.

7 Vgl. Protokoll zur Beratung „Kletterkonzept Oberlausitz“ am 22. Oktober 2009 in Zittau.

8 Siebeneicher, Selina: Erstellung einer naturverträglichen Kletterkonzeption für die Region Ostsachsen in Anlehnung an vorhandene Konzeptionen

 anderer Klettergebiete unter Einbeziehung aller Klettergebiete der Region und in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden und Bergsteiger-

 verbänden der Region Oberlausitz Oberlausitz/Niederschlesien. Bearbeitet während eines Praktikums im Landratsamt Landkreis Görlitz, Untere Na-

 turschutzbehörde, Unveröffentlichtes Manuskript, Zittau 2010.

9 Vogel, Tobias: Interessenkonflikt Klettern vs. Naturschutz - Lösungsansätze zur naturverträglichen Kletterkonzeption im Landkreis Görlitz. Unveröf-

 fentlichte Diplomarbeit, Zittau, 2012.

10 Rieckert, Anja: Klettersportliche Raumplanung. Entwicklung einer Entscheidungshilfe für die Kletterkonzeption im Zittauer Gebirge. Unveröffent-

 lichte Masterarbeit, Berlin 2014.

11 Vgl. Aktennotiz zur Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise bei der Erstellung der Kletterkonzeption für den Landkreis Görlitz vom 10. Nov.

 2016

12 Jansen, S.: Managementplan für das SCI 032E „Hochlagen des Zittauer Gebirges“, Schlussbericht. Unveröff. Bericht von GFN - Jansen & Partner

 im Auftrag des Regierungspräsidiums Dresden, Umweltfachbereich Bautzen. Hinzdorf 2006.

■ Allgemeinverfügung des Landkreises Görlitz für das Felsklettern
im Landschaftsschutzgebiet „Zittauer Gebirge“ vom 25. August 2017
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Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.09.2017 mit Beschluss Nr. 188/2017 den Jahresabschluss per 31.12.2012 einschließlich des dazugehö-
rigen Anhangs und Rechenschaftsberichtes gemäß § 88b Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) und der nach § 104 SächsGemO
durchgeführten örtlichen Prüfung festgestellt. Des Weiteren wurde der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2012 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss per 31.12.2012 in der Fassung vom 27.07.2017 mit Anhang und Rechenschafts-
bericht liegt zur Einsichtnahme vom 30.10.2017 bis zum 08.11.2017 im Landratsamt in Görlitz, Bahnhofstraße 24, Bürgerbüro, Zimmer 0.29,
während der Dienststunden öffentlich aus (§ 88b Abs. 3 SächsGemO).

Bernd Lange, Landrat Görlitz, den 09.10.2017

■ Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss
per 31.12.2012 einschließlich Anhang und
Rechenschaftsbericht vom Landkreis GörlitzNach der Viehverkehrsverordnung sind Halter von Rin-

dern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Hühnern,
Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tau-
ben, Truthühnern, Wachteln, Laufvögeln, Gehegewild,
Kameliden, sonstigen Klauentieren und Bienen unabhän-
gig von der Größe des Bestandes verpflichtet spätestens
bei Beginn der Tierhaltung dies dem Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz (LÜVA)
anzuzeigen. Darauf weist das Amt noch einmal ausdrück-
lich hin. Es gibt auch keine Ausnahme für Hobbyhaltun-
gen. Änderungen oder Aufgabe der Tierhaltung sind
ebenfalls unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Sollten Sie Ihre Tierhaltung bisher nicht angezeigt haben,
so holen Sie dies bitte umgehend nach. Sie können dazu
das Meldeformular im Internet unter www.kreis-goer-
litz.de, Landratsamt, Ämter alphabetisch, Lebensmittel-
überwachungs- und Veterinäramt, Formulare nutzen. Ihre
Meldungen senden Sie bitte an das Landratsamt Görlitz,
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Postfach
300152, 02806 Görlitz, oder an tiergesundheit@kreis-gr.de
Für Nachfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des LÜVA
gern unter 1 03585 44-2791 zur Verfügung.

Hinweise: Mit der Anzeige Ihrer Tierhaltung von Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen, Geflügel und Bienen kommen Sie gleichzeitig Ihrer ge-
setzlichen Meldepflicht zur Sächsischen Tierseuchenkasse nach. Auf der
Homepage der Tierseuchenkasse www.tsk-sachsen.de erhalten Sie wei-
tere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der
Tierseuchenkasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Die
Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung
für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, für die Beteiligung der Tier-
seuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und für Bei-
hilfen im Falle der Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen. Es wird
außerdem darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Viehverkehrs-
verordnung mit einem Bußgeld geahndet werden können.

■ Tierhaltungen
anmelden

Am 20. September hat der Kreistag Görlitz die Zahlung ei-
ner Erlegungsprämie für Schwarzwild für ein Jahr be-
schlossen. Hintergrund dafür ist die damit erwartete Re-
duzierung der Populationsdichte von Wildschweinen als
Vorsichtsmaßnahme vor der Einschleppung der Afrikani-
schen Schweinepest.
Ab sofort wird für alle im Landkreis Görlitz erlegten und
in den Trichinenuntersuchungsstellen des Landkreises auf
Trichinen untersuchten Wildschweine eine Prämie in Höhe
von 5 Euro gezahlt, für Frischlinge bis 20 Kilogramm Le-
bendgewicht sogar 10 Euro. Die Auszahlung an den Erle-
ger wird quartalsweise erfolgen. Das LÜVA bittet, Folgen-
des zu beachten:
1. Für die Beantragung der Erlegungsprämie ist kein sepa-
 rater Antrag notwendig, die Verrechnung erfolgt mit
 Hilfe der Angaben auf dem Wildursprungschein.
2. Das Gewicht des Wildschweines ist unbedingt anzuge-
 ben.
3. Die Auszahlung der Erlegungsprämie erfolgt an den
 Erleger. Der Erleger muss auf dem Wildursprungschein
 lesbar eingetragen sein.
4. Die Auszahlung erfolgt in Anlehnung an die Gebühren-
 abrechnung für die Trichinenuntersuchung vierteljähr-
 lich.
5. Für September 2017 wird der Zeitraum 21.09. bis
 30.09.2017 berücksichtigt.
6. Diese Festlegung gilt bis 30.09.2018.

Fragen an: 1 03585 44-2780 oder per E-Mail an fleischhy-
giene-tnp@kreis-gr.de

■ Erlegungsprämie
Schwarzwild
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Der Landkreis Görlitz, Amt für Vermessungswesen und
Flurneuordnung, führt im Bereich der Lärmschutzkorrido-
re entlang der BAB 4 in der Gemeinde Schöpstal sowie je-
weils angrenzender Gebiete Arbeiten aufgrund § 14
Abs. 3 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen
und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVerm-
KatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 148), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2013 (SächsGVBl. S.
482) durch.

Die Arbeiten umfassen die Erfassung der Gebäude aus Di-
gitalen Orthophotos (Luftbildern) sowie die Aktualisie-
rung der tatsächlichen Nutzung, wenn sich diese offen-
sichtlich geändert hat, und dienen der Verbesserung und
Berichtigung der Daten des Liegenschaftskatasters.

Birgit Trenkler
Amtsleiterin
Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

■ Öffentliche
Bekanntmachung

nach § 14 Abs. 6 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVermKatG) vom
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 148), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2013
(SächsGVBl. S. 482)
Der Landkreis Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung hat Daten des Liegen-
schaftskatasters geändert:
Betroffene Flurstücke:
Gemeinde Löbau, Gemarkung Ebersdorf: 1c, 5/5, 5/9, 6/1, 6/8, 8/6, 9/5, 13/4, 21, 34, 43/19, 43/23, 43/64, 51a, 52/1, 66a, 74/3,
80, 87, 94, 104/3, 107/1, 107/2, 110a, 112/2, 144/3, 144/4, 148/8, 148/17, 148/31, 148/32, 157, 162, 163/1, 166, 167, 168c, 171/1,
187/2, 190, 194, 196/3, 201/1, 206a, 204/10, 224/3, 229c, 230/5, 238/9, 240/2, 244/1, 249/5, 251, 257, 264/2, 264/5, 264/8, 280/2,
281, 284, 285, 297, 299, 300, 303, 307/3, 312/1, 614/6, 614/12, 615/3, 682, 682a, 750/1, 751/1, 845/13, 845/17, 845/18, 862/9,
862/15, 862/16, 862/17, 862/18, 862/19, 862/20, 862/22, 862/33, 882/4, 882b, 882u, 882w, 884/1, 887/2, 887/39, 891/5, 891k,
891t, 891u, 1052/4, 1053a, 1053b, 1053e, 1053o, 1053q, 1054d, 1054f, 1055b, 1055c, 1057e, 1058, 1065, 1102/2, 1103
Gemeinde Markersdorf, Gemarkung Markersdorf Flur 12: 13/4, 29, 35/2, 36/1, 37, 41/4, 41/5, 42/4, 42/5, 43/7, 44/7, 46/5,
46/9, 53, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 69, 74/5, 75/4, 98, 99, 100/1, 100/3, 116, 117/1, 118/12, 122/4, 122/6, 122/7, 125/6, 126, 127/7,
127/11, 131/4, 141, 142/2, 147/7, 148, 149, 157/8, 157/9, 163, 164, 165, 166, 167/1, 167/2, 168, 169/1, 169/2, 170, 171/5, 172/3,
173/3, 175, 176, 179/17, 182/7, 183/1, 183/21, 183/24, 183/36, 183/42, 184/1, 185/1, 185/4, 194/1, 196, 204/2, 206/5, 211/4, 212,
218/2
Gemeinde Markersdorf, Gemarkung Markersdorf Flur 13: 1/2, 8/1, 15, 16, 28, 29/7, 29/8, 29/10, 32, 35/6, 37, 41/5, 42/1, 42/9,
42/12, 45, 47, 48/6, 51, 53, 55, 57/5, 57/8, 57/13, 57/15, 57/16, 57/18, 57/21, 57/23, 57/24, 58/6, 60/2, 66/7, 81
Gemeinde Vierkirchen, Gemarkung Melaune Flur 4: 1/3, 2, 6, 8, 9, 10/1, 16, 43/2, 44, 45/1, 46, 48, 49, 50, 51, 53/1, 53/3, 58,
61, 62/3, 62/5, 62/6, 63/1, 71/3, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 78, 79, 90/5, 91/3, 92/1, 92/3, 93, 95/1, 96, 97, 98, 99, 100/1, 101/1,
102/2, 102/4, 104/1, 105/1, 105/3, 106, 107, 117/2, 118, 127/3, 155, 158/1, 161/1, 184, 188/4, 193
Gemeinde Vierkirchen, Gemarkung Melaune Flur 7: 3/3,16, 23/9, 24/9, 25/9, 26, 38, 43/1, 51/4, 53, 72, 73, 74, 101/1, 104/2,
105/2, 113, 121/1, 121/5, 121/25, 126, 127, 130/1, 130/2, 131, 132/4, 132/9, 132/10, 132/11, 133, 134, 135/1, 135/2, 137, 138/2,
139/1, 139/3, 139/5, 140, 141/1, 141/3, 142/3, 145, 146/1, 147/1, 149, 150, 157/4, 157/5, 158, 159/1, 160, 161, 162, 165, 166,
169/2, 171, 173/1
Gemeinde Vierkirchen, Gemarkung Arnsdorf-Hilbersdorf Flur 5: 54/1
Art der Änderung (zutreffende Gemarkungen)
1. Veränderung der tatsächlichen Nutzung   2. Veränderung des Gebäudenachweises

Die Änderungen erfolgten aufgrund einer Gebäude- und Nutzungserfassung aus Luftbilderzeug-
nissen.
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung mit-
geteilt. Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 02.11.2017 bis zum 01.12.2017 im Landratsamt Gör-
litz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung, Außenstelle Georgewitzer Straße 42, Zim-
mer 411A und 411B, 02708 Löbau jeweils Dienstag und Donnerstag 8.30-12 Uhr und 13.30-18 Uhr
sowie Freitag 8.30-12 Uhr zur Einsichtnahme bereit. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle während der genannten Zeiten persönlich oder unter 1 03585 44-2886 bzw. -2887
telefonisch zur Verfügung. Sie haben in der Geschäftsstelle auch die Möglichkeit, die Fortführungs-
nachweise und die weiteren Unterlagen zu den Änderungen einzusehen. Das Amt für Vermes-
sungswesen und Flurneuordnung ist nach § 2 des SächsVermKatG für die Führung des Liegen-
schaftskatasters zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Gemäß § 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Än-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als mitge-
teilt. Es wird darauf hingewiesen, dass die durchgeführte Erfassung der Gebäude und Nutzungen
aus den Digitalen Orthophotos die Pflicht des Grundstückseigentümers nach § 6 Abs. 3 SächsVerm-
KatG nicht ersetzt. (§ 6 Abs. 3 SächsVermKatG: Wurde ein Gebäude nach dem 24. Juni 1991 abge-
brochen, neu errichtet, in seinen Außenmaßen wesentlich verändert oder die Nutzung eines Flur-
stückes geändert, hat der Eigentümer unverzüglich, spätestens zwei Monate nach Abschluss der
Maßnahme, die Aufnahme des veränderten Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kos-
ten zu veranlassen.

Birgit Trenkler, Amtsleiterin Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

■ Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters

Gemäß § 93 Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 finden durch die Schutzzonenkommission
des Landkreises Görlitz Schautermine zur Kontrolle der Trinkwasserschutzgebiete statt.

Zum Schautermin dürfen im Trinkwasserschutzgebiet liegende Flurstücke durch behördliche Mitar-
beiter betreten werden (§ 107 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz).

Trinkwasserschutzgebiet  Treffpunkt             Datum    Uhrzeit  

Dolgowitz        Parkplatz „Zum Rotstein“        8.11.2017   9 Uhr  
Dürrhennersdorf     Buswendeplatz Ortsausgang       8.11.2017   10 Uhr  
Bärwalde/Boxberg    Am Wasserwerk           9.11.2017   10 Uhr
           Hammerstraße 51 e-g, Boxberg                
Pechern        Am Wasserwerk, Oberberg       9.11.2017   9 Uhr  
Mücka         Am Wasserwerk           14.11.2017  10.30 Uhr 
Diehsa         Am Wasserwerk, An der Hohle      14.11.2017  12 Uhr  

■ Bekanntmachung Schautermine
Trinkwasserschutzgebiete

gez. Bernd Lange, Landrat

Am 2. Oktober wurde ein neues Aufrufverfahren im
Kooperationsprogramm INTERREG Polen-Sachsen
2014-2020 gestartet. Insgesamt stehen sieben Mil-
lionen Euro zur Förderung neuer Projekte in der 1.
Prioritätsachse „Gemeinsames Natur- und Kulturer-
be“ zur Verfügung. Bis zum 30. November, 16.15

Uhr, können Projektanträge zugunsten des Umweltschutzes, der Erhaltung und des Schutzes vom
Kulturerbe sowie zugunsten der Entwicklung des Kultur- und Naturerbes eingereicht werden. Alle
erforderlichen Informationen und Unterlagen zu den laufenden Aufrufverfahren sowie den Link
zum Online-Antragsgenerator finden Sie auf der Programmwebseite www.plsn.eu unter „Aufru-
fankündigungen“. Das Kooperationsprogramm INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 wird auf der
polnischen Seite innerhalb der Unterregion Jelenia Góra (Hirschberg) in der Woiwodschaft Nieder-
schlesien (Dolnośląskie) und Landkreis Żarski (Sorau) in der Woiwodschaft Lebuser Land (Lubuskie),
und auf der deutschen Seite in den Landkreisen Görlitz und Bautzen des Freistaates Sachsen umge-
setzt. Das Programmziel ist die Vertiefung der Zusammenarbeit zur Überwindung von Entwick-
lungsbarrieren im polnisch-sächsischen Grenzraum.
Rückfragen an: Katarzyna Patrzałek, 1 +48 71 758 0937, E-Mail: katarzyna.patrzalek@plsn.eu

■ Neues Aufrufverfahren
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Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 des Zweckverbandes „Allwetterbad
Großschönau“ liegt an 7 Arbeitstagen vom 24.11.-04.12.2017 an jedem Arbeitstag während der
Dienstzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Großschönau, Hauptstra-
ße 54, im Sekretariat Zimmer 8 aus. In dieser Zeit und in den darauffolgenden 7 Arbeitstagen, vom
05.12.-13.12.2017, können Einwände gegen diesen Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes „Allwetterbad Großschönau“ in der Gemeindeverwaltung Großschönau, Hauptstraße 54,
im Sekretariat Zimmer 8 erhoben werden. Frank Peuker, Verbandsvorsitzender

■ Öffentliche Bekanntmachung
ZV „Allwetterbad Großschönau“

Der Freistaat Sachsen legt auch 2018 das Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplät-
ze für alle“ zum Abbau bestehender Barrieren in Einrichtungen des Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Ge-
sundheits- und Gastronomiebereiches wieder auf. 2,5 Millionen Euro stehen insgesamt bereit. Da-
von stehen dem Landkreis Görlitz 190.700 Euro zur Verfügung. Durch die Beseitigung bestehender
Barrieren soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderungen der Zugang und die
Nutzung öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen, wie Kino, Museum, Café, Jugend-
und Freizeittreffs oder auch Seniorenbegegnungsstätten, und somit auch die Teilnahme an Veran-
staltungen ermöglicht werden. Die Förderung öffentlicher kommunaler Gebäude, öffentlicher In-
frastruktur oder öffentlicher Aufgabenträger ist ausgeschlossen. Ausnahmsweise ist dann eine För-
derung möglich, wenn es sich dabei um ein freiwilliges öffentliches Angebot handelt, beispielswei-
se für Bibliotheken, Sportstätten des Freizeit- und Breitensports, Freibäder.
Wichtig bei der Umsetzung eines Vorhabens ist die Beachtung der Planungsgrundlagen zum Barrie-
refreien Bauen. In der Norm DIN 18040-1 ist dargestellt, unter welchen technischen Voraussetzun-
gen öffentlich zugängliche Gebäude barrierefrei sind. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die
Einzelmaßnahmen der Letztempfänger sollen 25.000 Euro nicht überschreiten (kleine Investitio-
nen). Die Höhe der Förderung beträgt höchstens 25.000 Euro und kann somit bis zu 100 Prozent
der zuwendungsfähigen Ausgaben zur barrierefreien Gestaltung betragen, z. B. für den Bau einer
Rampe, die Einrichtung einer barrierefreien Sanitäranlage, die Verlegung einer induktiven Höranla-
ge. Das Vorhaben muss im Bewilligungszeitraum bis 31.12.2018 realisiert und abgeschlossen sein.
Der Landkreis Görlitz möchte wieder Maßnahmen im gesamten Landkreis unterstützen. Bei der
Auswahl werden insbesondere Einrichtungen mit öffentlicher Wirksamkeit und Bedeutung für
Menschen mit Behinderungen unter dem Aspekt der Teilhabe berücksichtigt. Auch die verschiede-
nen Behinderungsarten sollen Beachtung finden. Träger/ Betreiber von öffentlichen Einrichtungen
können ihren Antrag mit den notwendigen Anlagen für eine Zuwendung zum Abbau bestehender
Barrieren bis 4. Januar 2018 einreichen.

Informationen und Antragsunterlagen sind auf der Internetseite des Landkreises Görlitz
www.kreis-goerlitz.de/Landratsamt/Ämterübersicht unter der Rubrik Beauftragte für die Belange
von Menschen mit Behinderungen veröffentlicht.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen im Landkreis Görlitz Frau Mirle.
 1 03581 663-9008
 I 03581 663-69008
 E-Mail: behindertenbeauftragte@kreis-gr.de
Die eingereichten Anträge werden zeitnah geprüft. Die Auswahl der zu fördernden Projekte er-
folgt in einer Arbeitsgruppe. Der Gesamtantrag des Landkreises Görlitz mit der erforderlichen ab-
gestimmten und priorisierten Maßnahmeliste muss dem Freistaat Sachsen (SAB Sachsen) als Bewilli-
gungsbehörde spätestens am 31.01.2018 vorliegen.
Das Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ wird auf Grundlage des
von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes umgesetzt. Die För-
dermittel werden durch das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz bereitgestellt.
Weiterführende Informationen: http://www.soziales.sachsen.de/lieblingsplaetze.html

Rückblick: In den Jahren 2014 bis 2016 konnten im Landkreis Görlitz mit einer Gesamtfördersumme
von 568.600 Euro über dieses Programm insgesamt 51 Maßnahmen unterstützt werden, beispiels-
weise im Ortschaftszentrum Biehain und im Umgebindehaus „Alte Mangel“ Ebersbach-Neugers-
dorf die barrierefreien Sanitäranlagen, im Schloss Königshain der Hublift zur Überwindung der
fünf Stufen ins Erdgeschoss in denkmalgerechter Ausführung, in der Wehrkirche Nieder Seifersdorf
Audio Guide und Induktive Höranlage, im Schützenhaus Beiersdorf die barrierefreie Sanitäranlage
und der barrierefreie Eingangsbereich oder in der Katholischen Kirche Weißwasser der Bau einer
Rampe zur Erschließung eines barrierefreien Einganges.

■ Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erinnert daran, dass die Abfallgebühren für das IV. Quartal bis
zum 15. November zu entrichten sind. Bitte überweisen Sie offene Beträge mit Angabe der Kun-
dennummer an folgende Bankverbindung:
 - Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz
 - IBAN DE53850501003000000215     - BIC WELADED1GRL
Bei Zahlungsschwierigkeiten ist die Vereinbarung einer schriftlichen Ratenzahlung oder Stundung
mit dem Regiebetrieb Abfallwirtschaft möglich. Hinweis: IBAN DE48850501000043005454 und
DE16850501000008000670 künftig bitte nicht mehr benutzen.
Sie können den Regiebetrieb Abfallwirtschaft zudem beauftragen, die Abfallgebühren von Ihrem
Konto abzubuchen. Das Formular SEPA-Lastschriftmandat steht auf der Homepage des Landkreises
www.kreis-goerlitz.de oder aw.landkreis.gr unter Landratsamt, Regiebetrieb Abfallwirtschaft, For-
mulare zur Verfügung. Bitte senden Sie das Formular im Original mit einer handschriftlichen Unter-
schrift und per Post an: Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky.
Ansprechpartnerinnen:
Frau Kahlert 1 03588 261-705  Frau Kärger 1 03588 261-710  Frau Przybyl 1 03588 261-703

■ Zahlungserinnerung
für Abfallgebühren

Am 29. November findet in Jelenia Góra das 24. Polnisch-Deutsch-Tschechische Kooperationsforum
statt. Mit über 200 Teilnehmern und ca. 400 Kooperationsgesprächen hat es sich als wichtigste Ko-
operationsbörse für kleinere und mittlere Produktions- und Dienstleistungsunternehmen aus dem
Dreiländereck etabliert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(WFS) bietet einen Bustransfer an. Weitere Informationen: www.InnoCoopPolSax.eu

■ Kooperationsforum

Mit dem Angießen des Innovationsbäumchens im Lausitzer Findlingspark Nochten durch die Ge-
winner des Innovationspreises Tourismus 2016 wurde am 19. September die vierte Runde dieses
touristischen Ideenwettbewerbes für den Landkreis Görlitz offiziell eingeleitet. Gesucht werden
Service-, Produkt- oder Veranstaltungsangebote, die das touristische Spektrum bereichern und zur
Festigung der Marktposition der Einreicher beitragen. Auch grenzüberschreitende Ideen und Pro-
jekte sind gefragt.
Die Ausschreibungsunterlagen sind online unter www.kreis-goerlitz.de abrufbar. Bewerbungen
können bis zum 26. Januar eingereicht werden. Nach einer ersten Sichtung der Bewerbungen legt
die Jury eine Vorauswahl der TOP10-Kandidaten fest, die dann in der lokalen Presse vorgestellt
werden. So kann jeder Interessierte einen umfassenden Einblick erhalten und seine Stimme für den

Publikumspreis abgeben. Die Be-
kanntgabe der Preisträger und des
Publikumslieblings erfolgt dann
zum IHK-Tourismustag 2018. Die
von der Jury ausgewählten drei
Erstplatzierten können sich über ein
kleines Preisgeld und über Unter-
stützungsleistungen beim Marke-
ting freuen.
Die Ausrichter des Innovationsprei-
ses sind der Landkreis Görlitz, die
Touristische Gebietsgemeinschaft
Naturpark Zittauer Gebirge/Ober-
lausitz e.V., die Touristische Gebiets-
gemeinschaft NEISSELAND e.V. und
die Europastadt Görlitz-Zgorzelec
GmbH. Gemeinsam wollen sie mit
diesem Ideenwettstreit die touristi-
sche Vielfalt im Landkreis aufzeigen
und die Anbieter zu einer stetigen
Überprüfung und Ausrichtung ihrer
Angebote motivieren.

■ Innovationspreis Tourismus

Die Gewinner des Innovationspreises 2016 beim symboli-
schen Angießen des Innovationsbäumchens: Andre Böhme
(Wake and Beach Halbendorf ) Martina Taubmann (Jugend-
herberge Görlitz-Altstadt DJH LV Sachsen e.V.) und Tino Kitt-
ner (Neisse-Adventure-Race) (v.l.n.r.) Foto: LRA

Sachsen ist reich an kulturellen Denkmälern. Seit Kurzem ist eine Kulturdenkmalliste online unter
https://lsnq.de/denkmalkarte verfügbar, die mit Text, Kartierung und Fotografien eine wertvolle
Übersicht und aktuelle Infos über Sachsens Denkmalbestand gibt. Das Landesamt für Denkmalpfle-
ge hat diese Liste erstellt. Sowohl Eigentümer und Kaufinteressenten als auch Stadtplaner und Ar-
chitekten erhalten auf diese Weise einen einfachen Zugang zu Fachinformationen. Die Denkmallis-
te wird durch Präzisierungen, Neuaufnahmen oder Streichungen regelmäßig aktualisiert.

■ Kulturdenkmäler jetzt im Internet



INFORMATIONEN

11Hamtske łopjeno
wokrjesa Zhorjelca

In der „Station Junger Naturforscher und Techniker“ in Weißwasser werden Fantasie und Kreativi-
tät groß geschrieben. Einmal wöchentlich (montags 15 - 17 Uhr) treffen sich Kinder und Jugendli-
che in der Arbeitsgemeinschaft KUNST. Hier kann man Grundlagen im Malen, Zeichnen und Gestal-
ten erwerben und Gefallen an künstlerischen Ausdrucksformen finden. Verschiedene Materialien
regen an, sich auszuprobieren. Ob man mit Kreiden, Farben und Pinsel oder Ton arbeiten oder
Drucktechniken erlernen möchte - alles ist möglich, wenn man eine Weile dabei bleibt! Eigene
Kreativität zu entdecken, macht Freude und motiviert, Neues zu probieren. Geleitet wird die Ar-
beitsgemeinschaft von der freiberuflichen Künstlerin Sabine Gutjahr.
Weitere Informationen: www.station-weisswasser.de
Anmeldung: 1 03576 290-390 oder direkt am AG-Tag

■ Fantasie und Kreativität

Am 13. November, 9.30-16 Uhr, findet in der Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. der 7. Fachtag Kultur-
vermittlung „Perspektiven der Kulturvermittlung – über | morgen – Inklusion und Partizipation |
neue Modelle, Strategien und Anwendungen für unser Publikum von morgen“ statt.
Dabei geht es um Fragen nach Strategien, Handlungsrahmen und konkreten Maßnahmen zur Ge-
winnung neuer und der Wiedergewinnung alter Publikumsgruppen. In besonderer Weise sollen Ini-
tiativen für, mit und von Jugendlichen im Focus stehen. Der Fachtag versteht sich als ein Forum des
Wissens- und Erfahrungstransfers über thematische und Ressortgrenzen hinweg und wendet sich
an Kulturvermittler und Leiter von Kultureinrichtungen, Lehrer, Schulleiter, Kulturschaffende und
-interessierte etc. www.kulturraum-oberlausitz.de

■ Fachtag Kulturvermittlung Drei sächsische Schulklassen wurden Anfang September anlässlich der feierlichen Eröffnung des
„Tages des offenen Denkmals“ von Ministerpräsident Stanislaw Tillich mit dem Sächsischen Kinder-
und Jugenddenkmalpreis geehrt. Sie hatten sich erfolgreich am Sächsischen Landesprogramm „PE-
GASUS - Schulen adoptieren Denkmale“ beteiligt. Ausdrücklich dankte Tillich allen Schülerinnen
und Schülern, die mit ihren Lehrern so einen eigenen Beitrag zur Denkmalpflege leisten. Es sei gut
und wichtig, die Begeisterung für Pflege und Erhalt von Kulturdenkmälern an unsere Kinder wei-
terzugeben.

Eine Lerngruppe aus 19 Schülerinnen und Schülern der Klasse 6/1 der Bruno-Bürgel-Oberschule
Weißwasser gehörte zu den Preisträgern. Die Jugendlichen hatten sich im Rahmen von Projektta-
gen mit der Ausgrabung und der Präsentation eines 600 Jahre alten Pechofens befasst. Sie erstell-
ten ein Wissensquiz mit dem Titel „Vom Glück mit dem Pech“ und einen Film über den Pechofen.
Bei dem Projekt handelt es sich um einen Beitrag zum Erhalt des archäologischen Erbes in Sachsen.

■ Kinder- und Jugenddenkmalpreis
geht nach Weißwasser

Noch bis zum 15. November können sich touristische Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Ver-
bände und Vereine, Landkreise, Städte und Gemeinden sowie im Tourismus tätige private Personen
um den Tourismuspreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes Marketing Award „Leuchttürme
der Tourismuswirtschaft“ bewerben. Wettbewerbsbeiträge können aus folgenden Bereichen einge-
reicht werden: Angebote & Produkte, Vertrieb & Preisgestaltung, Gästewerbung & Gästeinformati-
on, Qualitätssicherung, Betriebsnachfolge & Unternehmensgründung (Start-up). Die Angebote und
Konzepte sollen innovativ sein, neue Trends aufgreifen, auf andere Unternehmen und Einrichtun-
gen übertragbar sein und sich durch Alleinstellungsmerkmale von Mitbewerbern abheben. Erwar-
tet wird, dass der Wettbewerbsbeitrag den Markttest bestanden hat und bereits umgesetzt wor-
den ist. Die neuen Ansätze müssen langfristig ausgerichtet sein und Impulse für die Region setzen.
Die Teilnahmeunterlagen stehen im Internet unter http://www.s-tourismusbarometer.de zur Verfü-
gung. Die besten Ideen werden am 8. März 2018 während des 21. OSV-Tourismusforums auf der In-
ternationalen Tourismusbörse in Berlin ausgezeichnet.

■ Marketing Award 2018
Betroffene von Suchterkrankungen und seelischen Krisen haben zu ungewöhnlichen Zeiten, vor al-
lem abends, kaum Chancen Hilfe zu bekommen. Die Beratungsstellen sind bereits geschlossen und
die Hemmschwelle, aus dem Haus zu gehen, ist oftmals groß. Deshalb hat das Soziale Netzwerk
Lausitz ein Krisentelefon eingerichtet, das von 18 bis 21 Uhr zu erreichen ist. Die Nummer des Kri-
sentelefons lautet: 0176 83883356.
Hier können Ihnen ausgebildete Suchtkrankenhelfer, die selbst einmal betroffen waren und somit
Ihre Ängste, Probleme als auch Sorgen ganz genau verstehen, helfen. Dabei muss es nicht immer
zwingend das Telefonat sein. Angehörige oder Betroffene können auch eine Whats-APP Nachricht
hinterlassen. Hauptsache der Mut wird gefasst, sich Hilfe zu suchen.
Aber nicht nur das Krisentelefon steht für Betroffene oder Angehörige zur Verfügung. Auch ein
Skype-Videochat kann genutzt werden. Ina Müller von der Selbsthilfekontaktstelle KISS ist Dipl. So-
zialpädagogin mit Zusatzqualifikation Krisenintervention und berät im Rahmen des Projektes
„Selbsthilfe im ländlichen Raum“ kostenfrei. Jeden Dienstag 15-17 Uhr und Donnerstag 13-15 Uhr
ist die KISS Weißwasser über Skype „kiss_weisswasser“ zu erreichen.
Das Projekt „Selbsthilfe im ländlichen Raum“ wird von der AOK PLUS für Sachsen und Thüringen
freundlich unterstützt.

■ Am Krisentelefon Hilfe erhalten

Jeder kann Opfer einer Straftat werden. Solch ein Erlebnis löst oft erhebliche psychische, soziale
und materielle Folgen aus. Nicht selten werden diese Opfer dann mit ihren Empfindungen wie
Schock, Angst, Wut, Empörung oder Scham allein gelassen. Wer hier Hilfe und Rat benötigt, kann
sich an die Mitarbeiter der Beratungsstelle der Opferhilfe Sachsen e.V. in Görlitz wenden. Neben
der Beratung und Begleitung der Opfer einer Straftat werden auch Angehörige und Freunde wie
auch Zeugen und Institutionen unterstützt.
Zu den Angeboten gehören das Gespräch, die Erarbeitung von Lösungswegen, Entscheidungshil-
fen, Weitervermittlung an andere Fachdienste, bis hin zur Begleitung zu Behörden, Polizei und
zum Gericht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hilfestellung beim Antrag auf Leistungen aus dem
Fonds sexueller Missbrauch im familiären Bereich. Alle Angebote sind kostenlos, vertraulich und auf
Wunsch anonym und richten sich ganz konkret nach den Wünschen der Ratsuchenden.
Es werden auch Beratungen in Zittau, Löbau, Weißwasser und Niesky angeboten. Terminabspra-
chen sind aber ausschließlich über die Görlitzer Beratungsstelle möglich. Sprechzeiten sind am
Dienstag 9-12 und 14-17 Uhr und Donnerstag 9-12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.
Kontakt: Opferhilfe Sachsen e.V. Beratungsstelle Görlitz, Wilhelmsplatz 2 (Caritas) in 02826 Görlitz,
Gaby Seyferth, 1 03581 420023, E-Mail: goerlitz@opferhilfe-sachsen.de

■ Opferhilfe Sachsen e.V.

Vom 15. bis 20. Mai 2018 findet im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck das 15. Neiße
Filmfestival statt. Die Festivalmacher vom Kunstbauerkino in Großhennersdorf suchen dafür Pro-
duktionen in den Kategorien Spielfilm, Kurzfilm und Dokumentarfilm, an die insgesamt acht Preise
und rund 11.000 Euro Preisgeld verliehen werden sollen. Neben den besten Beiträgen in jeder Ka-
tegorie und den Publikumslieblingen werden u. a. die beste darstellerische Leistung und das beste
Szenenbild prämiert. Außerdem vergibt der Filmverband Sachsen einen Spezialpreis. Einsende-
schluss für alle Einreichungen ist der 31. Dezember. Die Auswahl der Filme erfolgt bis Ende März.
Ein Festival – drei Länder! Seit 2004 bietet das Neiße Filmfestival jungen Filmemachern aus Polen,
Tschechien und Deutschland ein Forum. Darüber hinaus stellt es dem jeweiligen Nachbarpublikum
etablierte Filme und Regisseure vor und widmet sich Schwerpunktthemen. 2018 wird unter dem Ti-
tel „1968“ beleuchtet, was in Polen, Deutschland und der Tschechoslowakei vor 50 Jahren geschah,
welche gesellschaftlichen, politischen und historischen Veränderungen stattfanden und welche Ein-
flüsse bis in die heutige Gesellschaft wirken.
Mehr Informationen und das Anmeldeformular gibt es online unter www.neissefilmfestival.de.
Zudem sind Einreichungen über www.filmfestivallife.com/Neisse-Film-Festival möglich.

■ Filme für Filmfestival gesucht

Die 16. Lausitzer Fischwochen nähern sich ihrem Ende. Die letzten Gelegenheiten beim Abfischen
dabei zu sein, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Eine der größten Veranstaltungen ist im Land-
kreis Görlitz noch zu erleben. Am 31. Oktober am Schlossteich der Teichwirtschaft Petershain findet
ab 8 Uhr ein großes Schaufischen mit Frisch- und Räucherfisch aus eigener Produktion, Fischsuppe
und Gegrilltem statt. Zwei große Zelte mit Musik, ein abwechslungsreicher Handwerker- und Bau-
ernmarkt, eine Greifvogelshow u.v.m. sorgen für Kurzweil. www.lausitzer-fischwochen.de

■ Lausitzer Fischwochen
im Endspurt

Die Kreishandwerkerschaft Görlitz lädt am 12. November, 10.30 Uhr, zum Handwerkergottesdienst
in die Kirche der Gemeinde Kunnersdorf ein. Die Metallbauinnung Kreis Görlitz sowie die Elek-
troinnung Landkreis Görlitz freuen sich als Gastgeber auf Ihren Besuch und werden im Anschluss an
den Gottesdienst ihre Fahnen präsentieren. Besonders sehenswert sind die fertig restaurierten
Schlosser- und Schmiedefahnen sowie die Neuanfertigung der Fahne der Elektroinnung, die an die-
sem Tag erstmals zu sehen sein wird. Informationen dazu: 1 03581 877450

■ Handwerkergottesdienst
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Mit einer am 22. September unterzeichneten Absichtserklärung haben der Landkreis Görlitz, die
Ärzte-Netz Ostsachsen GbR und die Kreisärztekammer eine Initiative zu einer koordinierten ver-
netzten Facharztausbildung gestartet. Damit soll langfristig und nachhaltig zu einer verbesserten
ärztlichen Versorgung im Landkreis Görlitz beigetragen werden.
Der Schwerpunkt liegt in der Verpflichtung zum Aufbau eines Weiterbildungsverbundes in Ost-
sachsen, einschließlich fachlicher und organisatorischer Koordinierung. Begleitet wird die Arbeit,
die im Wesentlichen von der Ärzte-Netz Ostsachsen GbR erfolgen wird, von einer Arbeitsgemein-
schaft, die aus Vertretern der Kliniken, den weiterbildungsermächtigten Ärzten aus dem ambulan-

ten Bereich, Vertreter des
Landkreises und der Kreis-
ärztekammer besteht.
Neben einer zielgerichte-
ten Werbung bei jungen
Medizinern für eine Wei-
terbildung in Ostsachsen
soll eine qualifizierte koor-
dinierte Verbundausbil-
dung zwischen Kliniken
und ambulanten Praxen
unter Einsatz von fachli-
chen Mentoren organisiert

und angeboten werden. Ziel hierbei ist, mit einer geplanten Nachwuchsförderung und in Verknüp-
fung mit diesen Angeboten eine Bindung junger Ärzte an die Region zu erreichen.
Durch ein vom Freistaat Sachsen aufgelegtes Förderprogramm ist die Finanzierung des Projektes
gesichert.

■ Vernetzte Facharztausbildung
Das Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ ver-
anstaltete im Rahmen des Projektes „Urbaner
Lebensraum“ einen Fotowettbewerb. Beobach-
tungen über das Zusammenleben zwischen
Mensch und Tier im urbanen Lebensraum sollten
festgehalten werden. Anfang September eröff-
nete Landrat Bernd Lange eine Ausstellung mit
den eingereichten Motiven in Seifhennersdorf.
Vom 6. November bis 4. Dezember ist die Aus-
stellung in der Christian-Weise-Bibliothek in Zit-
tau zu sehen (weitere Termine unter www.na-
turschutzzentrum-zittau.de). 13 Motive wurden
zudem für einen Kalender 2018 ausgewählt, der

über das Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ erhältlich ist.
Der „Urbane Lebensraum“ war auch thematischer Inhalt der Umweltbildung für Vorschuleinrich-
tungen und Grundschulen des Landkreises Görlitz. Das Projekt hatte das Ziel, Kindern durch prakti-
sche Aktivitäten nahezubringen, wie wir helfen können, diese Lebensräume zu erhalten. Am Welt-
kindertag haben mehr als 170 Vorschulkinder aus 16 Kindergärten, darunter 14 Kinder einer Vor-
schuleinrichtung aus Jablonec nad Nisou in Böhmen, an einer Informationsveranstaltung teilge-
nommen.
Mehlschwalbe, Mopsfledermaus, Haselmaus, Zauneidechse und Knoblauchkröte sowie viele andere
geschützte Arten leben oft unbemerkt im unmittelbaren Umfeld menschlicher Siedlungen. Die Ki-
tas forschten, malten und bastelten rund um das Thema. Gemeinsam mit ihren Erziehern fertigten
die Kinder ein Exponat für eine Wanderausstellung an, die noch bis zum 6. November in der Christi-
an-Weise- Bibliothek in Zittau zu sehen ist. Danach zieht sie weiter nach Löbau in die Johanniskir-
che. (weitere Termine unter www.naturschutzzentrum-zittau.de)

■ Projektarbeit Naturschutzzentrum

Mit viel Eifer wurde in der Kindertagesstätte
eine Projektwoche zum Thema „Abfall“ durch-
geführt. Für die Mädchen und Jungen ging es
darum, leere Verpackungen, Papier und Bana-
nenschalen richtig zu sortieren. Darüber hinaus
sammelten und entsorgten die Kinder im
Spreepark weggeworfene Abfälle. Ein großes
Müllauto, das für die Sammlung von Bioabfäl-
len zum Einsatz kommt, mal ganz aus der Nähe
in Augenschein zu nehmen, sorgte zum Abschluss für große Begeisterung.

■ Abfall-Projektwoche

Die Kreismusikschule Dreiländereck lädt herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
31. Oktober  Hammerschmidt-Ehrung 2017
      Veranstaltung der Stadt Zittau, des Euroregionalen Kulturzentrums St. Johannis e.V.
      und der Kreismusikschule, 18 Uhr
17. November Podium der Fachgruppe Tasten
      Kreismusikschule Dreiländereck, Schulteil Löbau, Aula, 19 Uhr

■ Kreismusikschule Dreiländereck

Am 4. und 5. November öffnen sich in Kodersdorf von 9 bis 17 Uhr wieder die Türen zur großen
Kleintierschau im Vereinsheim, Torgaer Straße 18 b. In diesem Jahr ist der Kleintierzüchterverein
Kodersdorf e.V. noch dazu auf den Hund gekommen! Neben den verschiedenen „Dalmatinern“ die
gezeigt werden, wird ein „schwarz-weißes“ Gewinnspiel rund um den Dalmatiner veranstaltet.
Hauptgrund für den Verein ist jedoch der Wettstreit um die besten Rassevertreter bei Rassekanin-
chen und Rassegeflügel. Aus einer Vielzahl von Kaninchen in unterschiedlichen Rassen und Farben-
schlägen, sowie Tauben, Hühner, Enten und Gänsen, werden jeweils die schönsten Tiere mit Poka-
len und Preisen ausgezeichnet. Für die Züchter ist es der Lohn für ihre züchterische Arbeit des ver-
gangenen Zuchtjahres. Allgemein beginnt im Oktober die Ausstellungssaison der Vereine. Zudem
ist jede Schau Präsentation und Werbung ihrer Vereinsarbeit. Dabei gibt es im Landkreis Görlitz
nicht nur reine Rassegeflügelzuchtvereine, sondern auch Vereine, die verschiedene Tierarten be-
treuen. Unter anderem finden in der nächsten Zeit folgende Tierschauen statt:
28.10. - 29.10.2017 KTZV Hörnitz    
03.11. - 05.11.2017 RGZV Neusalza-Spremberg
04.11. - 05.11.2017 KTZV Obercunnersdorf und KTZV Kodersdorf
11.11. - 12.11.2017  RGZV Sohland a. Rotstein und KTZV Hainewalde
18.11. - 19.11.2017 RGZV Horka; KTZV Lauba und KTZV Ruppersdorf 

■ Kaninchen, Geflügel und Hunde

Die Bäckerinnung Oberlausitz-Niederschlesien veranstaltet am 2. und 3. November im Salzhaus in
Zittau eine öffentliche Stollenprüfung (Do. 11-15 Uhr, Fr. 10-14 Uhr). An beiden Tagen stellen sich
über 20 Innungsbäckereien des Landkreises Görlitz mit 35 Stollen der Bewertung. Michael Isensee,
Qualitätsprüfer vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks wird jeden Einzelnen probie-
ren und bewerten. Die errichtete „Stollenstraße“ lädt darüber hinaus Interessenten zur Verkostung
ein. Sicher gibt es auch einige Kniffe für zu Hause mit auf den Weg. www.khs-goerlitz.de.

■ Stollenprüfung

Verschenken Sie gern Freude? Beschenken Sie dieses Jahr doch einfach Kinder, die sonst kein Weih-
nachtsgeschenk erhalten würden! Mit einfachen Mitteln kann es losgehen: ein Schuhkarton (bitte
keinen Stiefel- oder Stiefelettenkartons), etwas Geschenkpapier zum Bekleben und ein paar Sachen
zum Reinpacken. Am besten von jedem etwas: zum Anziehen, zum Spielen, zum Pflegen und zum
Naschen – nur neue Waren und keine gelatinehaltigen Süßigkeiten wie Gummibärchen dürfen ein-
gepackt werden. Alle wichtigen Informationen, was erlaubt ist und was nicht, die Annahmestellen
und Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org
Bis zum 15. November werden Schuhkartons mit Geschenken für Kinder in Not gesammelt, um
dann auf die Reise zu gehen. Für die Deckung der Transport- und Nebenkosten erbitten die Organi-
satoren der Aktion eine Spende in Höhe von acht Euro. Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der
weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“.

■ Weihnachten im Schuhkarton

Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüssigdüngern werden jetzt wie-
der kostenfrei an den Sammelstellen des Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. Diese ge-
meinsame Initiative von Herstellern und Handel für eine kontrollierte und sichere Verwertung der
Behälter. Am 9. November, 7-12 Uhr und 12.30-16 Uhr, können Pflanzenschutz-Kanister aus Kunst-
stoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke bei der Sammelstelle der Bay-
Wa AG Reichenbach Agrar Vertrieb, Paulsdorfer Straße 6, 02894 Reichenbach/O.L. abgegeben wer-
den (1 035828 776 241). Die Verpackungen müssen restlos entleert, gespült, trocken und mit dem
PAMIRA-Logo versehen sein. Die Deckel und sonstigen Verpackungen sind getrennt abzugeben.
Behälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein. www.pamira.de

■ Rücknahme leerer Verpackungen


